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AAMMTTLLIICCHHEE  AAUUSSSSCCHHRREEIIBBUUNNGG  
SSTTAANNDD::  0077..0099..22001144  

TTUURRNN--TTAALLEENNTTSSCCHHUULL--PPOOKKAALL  UUNNDD  
KKAADDEERRTTUURRNN--CCUUPP  22001144  
GGEERRÄÄTTTTUURRNNEENN  WWEEIIBBLLIICCHH 

Veranstalter Deutscher Turner-Bund e.V.  

Otto-Fleck-Schneise 8 | 60528 Frankfurt am Main | Telefon: 069 – 67801 112 

Ausrichter 

Kontaktperson 

TSV Berkheim 1895 e.V. | www.tsv-berkheim.de 

Christel Schaal | Schulstraße 64 | 73734 Esslingen 
Telefon: 0711 - 3456170 | Fax: 0711 – 3450660| E-Mail info@tsv-berkheim.de 

Termin 18. und 19. Oktober 2014 

Wettkampfstätte Sporthalle Berkheim | Schulstraße 56 | 73734 Esslingen 

Zeitplan Der genaue Zeitplan wird nach Eingang der Meldungen per E-Mail versendet und unter 
www.geraetturnen.dtb-online.de bekannt gegeben. 

Wettkämpfe Die Durchführung der nachfolgenden Wettkämpfe erfolgt grundsätzlich nach dem 
gültigen Technischen Reglement der FIG, dem gültigen Code de Pointage der FIG 
und den Nationalen Wettkampf-und Wertungsbestimmungen 2014. 

Es wird nach den gültigen Pflichtübungen Gerätturnen weiblich leistungsorientiert geturnt. 
Alle aktuellen Infos hierzu finden Sie im Internet unter  

http://www.dtb-online.de/portal/turnen/geraetturnen/turn-team-deutschland/juniorinnen-
junioren/wettkampfberichte-juniorinnen/informationen-2014.html 

Turn-Talentschul-Pokal 

WK 21609  Altersklasse 9, Jahrgang 2005  Mannschaft einer DTB-Turn-Talentschule 
  Pflichtübungen Altersklasse 9 
  1-2 athletische Normen und 1-2 technische Normen  

  Die Normergebnisse werden paritätisch umgerechnet und gehen als  
  5.Übung (max. 24 Punkte) in das Ergebnis ein. 
 

WK 21610  Altersklasse 10, Jahrgang 2004 Mannschaft einer DTB-Turn-Talentschule 
  Pflichtübungen Altersklasse 10 
  (Keine Normabnahme) 
 

Eine Mannschaft besteht aus vier Turnerinnen. Die drei besten Wertungen am Gerät und der Normstation (nur AK 9) 
bilden das Mannschaftsergebnis. Die technischen und athletischen Normen hängen von der Meldestärke ab und 
werden mit dem Zeit- und Riegenplan veröffentlicht. Um die Anerkennung als Mannschaftswertung zu erhalten, müs-
sen mindestens 3 Turnerinnen pro Mannschaft am Wettkampf teilgenommen haben. 

Startberechtigung 

Jeder Landesturnverband kann in den Wettkämpfen 21609 und 21610 seine beste Turn-Talentschul-Mannschaft 
melden, die sich auf Landes- oder Regionalebene qualifiziert hat. Leistungsstarke Landesturnverbände können eine 
zweite Mannschaft melden. Die Zulassung einer zweiten Mannschaft ist abhängig von der erfolgten Meldestärke und 
den Vorjahresergebnissen der letzten zwei Jahre. Vor dem Meldeschluss ist ein schriftlicher Antrag an die Wett-
kampfleitung zu stellen, die nach Eingang aller Meldungen mit dem zuständigen Gremium über die Zulassung ent-
scheiden wird. Die Teilnehmerinnen müssen vorab als zweite Mannschaft im GymNet mitgemeldet werden. 
Für alle Turnerinnen muss die Mitgliedschaft in der Turn-Talentschule bereits zum 30.06.2014 laut GymNet-Auszug 
bestanden haben. Der Einsatz einer Gaststarterin (aus dem gleichen Landesturnverband) pro Mannschaft ist er-
laubt. 

Maximal werden zugelassen:   AK 9  20 Mannschaften und die qualifizierten Einzelturnerinnen 
  AK 10 12 Mannschaften und die qualifizierten Einzelturnerinnen 

In beiden Altersklassen sind Einzelstarterinnen (Nachweis zur Zugehörigkeit einer Turntalentschule) zugelassen, 
wenn diese keiner der startenden Turn-Talentschul-Mannschaften angehören und eine realistische Chance zur 
Erreichung der Kaderqualifikation besteht. Ein entsprechender Leistungsnachweis (AK 9 mind. 58 Punkte; AK 10 
mind. 57 Punkte) muss beigefügt sein. 

Der Einsatz jüngerer Turnerinnen (max. 1 Jahrgang jünger) im ausgeschriebenen Programm ist möglich. 
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Die Firma SPIEHT Gymnastics prämiert die Sieger des Turn-Talentschul-Pokals in der AK 9 und AK 10 mit jeweils 
1.000 € in Form von Geräte-Gutscheinen. 

Kaderturn-Cup 

WK 21811  Altersklasse 11, Jahrgang 2003 Pflichtübungen Altersklasse 11  
mit aktuellen Änderungen 2014 

 

WK 21812  Altersklasse 12–15, Jahrgang 2002-1999 Kürvierkampf - FIG Wettkampf I modifiziert (Juniors) 
  

Für alle Altersklassen gilt:  1. Abgang C = 0,50 Punkte, Abgang B = 0,30 Punkte 

    2. Sprünge der Gruppe 4 und 5 (Rondatsprünge) erhalten eine Erhöhung der  
        D-Note von 0,50 Punkten (gilt nur für AK 12/13) 
    3. Turnerinnen erhalten für ihre Balkenleistung einen Bonus von 0,50 Punkten  
        (Erhöhung der D-Note), wenn: 
        a. sie keinen Sturz in der Übung haben 
        b. alle EGA erfüllt sind 
        c. die E-Note mind. 8,00 Punkte beträgt 
        d. die Übung mind. folgende D-Note erhält: 
            - AK 12: 4,8 
            - AK 13: 5,0 
            - AK 14: 5,2 
            - AK 15: 5,4 
    4. Landungsbonus 0,10 Punkte am Sprung, am Barren und Balken für den 
        Abgang und am Boden für max. drei akrobatische Reihen 
    5. Elemente F und höher zählen als E-Element 

 

Startberechtigung 

Am Kaderturn-Cup können alle Turnerinnen starten, die die notwendige Punktzahl zur Kadernominierung noch nicht 
geschafft haben oder sich verbessern wollen und nachfolgende Qualifikationspunkte bei einem bundesoffenen 
Wettkampf (Teilnahme von mindestens 5 Landesturnverbänden!) nachweisen können: 

� AK 11 (Pflicht) 59 Punkte 

� AK 12  42 Punkte 

� AK 13  44 Punkte 

� AK 14  46 Punkte 

� AK 15  48 Punkte 
 

Kaderturnerinnen, die die Wettkampf-Norm noch nicht geschafft haben und bisher krank oder verletzt waren, sind 
startverpflichtet. Es sollten grundsätzlich nur Turnerinnen mit Kader-Nominierungschance gemeldet werden. 
Im Zweifelsfall entscheidet der TK-Ausschuss Leistungs- und Nachwuchsförderung weiblich je nach Meldeergebnis 
und Vorleistung über die Startberechtigung. 
 
Turnerinnen, die 2014 bereits die erforderlichen Wettkampfpunkte zur Kaderqualifikation bei den Deutschen Ju-
gendmeisterschaften oder beim Deutschland-Pokal erreicht haben, brauchen nicht starten. 

Anträge Anträge jeglicher Art müssen immer schriftlich an die zuständige Wettkampfleitung ge-
richtet werden. Diese leitet die Anträge zur Entscheidungsfindung an das verantwortliche 
Gremium weiter und informiert den Antragsteller abschließend per E-Mail über die Ent-
scheidung. 

Anträge auf Startberechtigung müssen vor dem Meldeschluss gestellt werden. 

Startrecht Das Startrecht wird durch die gültige Rahmenordnung und die gültige Fachgebietsord-
nung Gerätturnen geregelt. 

Startpass 

Gesundheitszeugnis 

Der Startpass und das Gesundheitszeugnis müssen zu Beginn des Einturnens zur 
Kontrolle bei der Wettkampfleitung abgegeben werden.  

Turnerinnen der DTB-Kader müssen am Wettkampftag ein gültiges Gesundheitszeugnis 
des Verbandsarztes oder Fachgebietsarztes vorlegen.  

Kaderturnerinnen, die nach der zentralen sportmedizinischen Untersuchung eine schwe-
re Verletzung mit längerem Trainingsausfall haben, müssen beim ersten Start nach der 
Verletzung eine Bestätigung der Wettkampftauglichkeit durch den behandelnden Arzt 
vorlegen. 
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Alle anderen Teilnehmer müssen am Wettkampftag ein gültiges Gesundheitszeugnis 
vorlegen, das von einer/m Orthopädin/en und oder einer/m Fachärztin/-arzt der 
Sportmedizin ausgestellt worden ist. 

Liegt am Wettkampftag kein gültiges (nicht älter als 1 Jahr) Gesundheitszeugnis vor, 
ist ein Start nicht möglich. 

Eine eingescannte Kopie des Gesundheitszeugnisses muss mit der Meldung per 
E-Mail übersandt werden. Das Original muss bei der Wettkampfleitung abgegeben 
werden. 

Geräte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik 

Bei allen Abgängen und am Sprung sind zusätzliche Landematten (10 cm) verpflich-
tend. Die Barrenlandematte darf bis zum unteren Holm gelegt, aber während der Übung 
nicht bewegt werden. Am Boden darf die eine zusätzliche Landematte nur für die Absi-
cherung bei Saltos mit doppelter Breitenachsendrehung gelegt werden. Sie muss zu 
Beginn der Übung liegen, darf nicht verschoben werden und kann danach unauffällig 
weggezogen werden. Der Trainer hat den Innenraum danach wieder zu verlassen. 

Zusätzliche Schiebe-oder Landematten sind nicht gestattet, werden nur auf ausdrücklich 
begründeten, schriftlichen Antrag an die Wettkampfleitung (spätestens vor Beginn der 
großen Einturnzeit) unter Beachtung gesundheitlicher Beeinträchtigungen der beantra-
genden Turnerin bewilligt. 

Am Sprung sind zwei Bretter unterschiedlichen Härtegrades zulässig, die in Abstimmung 
mit der Wettkampfleitung vor Beginn der großen Einturnzeit genehmigt und bestätigt 
werden. 

Jede Turnerin hat eine eigene, beschriftete CD (Name, Verein) mit ihrer Kürmusik, die 
auf Track 1 abzuspielen ist, mitzubringen. 

Einsprüche Einsprüche regelt grundsätzlich das Technische Reglement der FIG. Die konkretisierte 
Vorgehensweise für nationale Wettkämpfe erfolgt gemäß Leitfaden 2014 (Seiten 16-17). 

Kampfrichterinnen Turn-Talentschul-Pokal: 

Für jede startende Turn-Talentschul-Mannschaft muss der Landesturnverband eine 
Kampfrichterin für den gesamten Samstag stellen (maximal 2 / LTV). Für die Normab-
nahme der AK 9 kann als zweite Kampfrichterin auch ein/e lizensierte/r Trainer/in ge-
meldet werden. Vereine/Turn-Talentschulen ohne Mannschaft aber mit mehr als einer 
Einzelturnerin in der AK 9/10, müssen ebenfalls eine Kampfrichterin für den gesamten 
Samstag stellen. 

Kaderturn-Cup: 

Jeder teilnehmende Landesturnverband muss bei einer Meldung von einer Turnerin eine 
Kampfrichterin und bei einer Meldung von mehr als einer Turnerin zwei Kampfrichterin-
nen stellen, welche den gesamten Sonntag zur Verfügung stehen müssen. Jeder Lan-
desturnverband hat die Möglichkeit eine weitere Kampfrichterin zu entsenden, die auf 
jeden Fall zum Einsatz kommt. 

 

Für beide Wettkämpfe gilt: 

Die D1-Kampfrichterinnen werden vom Deutschen Turner-Bund eingesetzt und finan-
ziert. Im Übrigen bleibt nach Eingang der Meldungen vorbehalten, die o. g. Quotierung 
der Kampfrichterinnen anzupassen. 

Die Übernachtungen der Kampfrichterinnen müssen durch die Turn-Talentschulen bzw. 
durch die Landesturnverbände selbst bestellt und bezahlt werden. Grundsätzlich ha-
ben die teilnehmenden Turn-Talentschulen / Vereine die anfallenden Kosten zu 
tragen. Die finanzielle Abwicklung regelt der Landesturnverband mit seinen teilnehmen-
den Turn-Talentschulen / Vereinen eigenverantwortlich. 

Im Falle, dass ein/e Landesturnverband/Turn-Talentschule die geforderten Kampfrich-
ter/innen nicht für die gesamte Veranstaltung stellt, ist ein Kampfrichterpauschale in 
Höhe von 250 € je Wettkampftag und Kampfrichter/in zu zahlen. 

Die Kampfrichterinnen müssen eine gültige Lizenz (mind. A-Lizenz) besitzen und einen 
Nachweis über die Schulung des Pflicht-Programmes erbringen. 

Sollte es durch Abmeldung nach Meldeschluss dazu kommen, dass eine Turn-
Talentschule oder ein Landesturnverband nicht startet, bleibt die Verpflichtung eine 
Kampfrichterin zu stellen bestehen. 

Meldeverfahren 1. Alle Turnerinnen beim Turn-Talent-Schul-Pokal müssen von der Turn-Talent-
schule über das GymNet (www.dtb-gymnet.de) angemeldet werden, für die sie 
starten. 

2. Alle Turnerinnen beim Kaderturn-Cup müssen vom Verein über das GymNet 
(www.dtb-gymnet.de) angemeldet werden, für den sie starten. 

 



 

Turn-Talentschul-Pokal + Kaderturn-Cup weiblich Amtliche Ausschreibung vom 07.09.2014 Seite 4 von 5 

 

3. Zusätzlich müssen alle Turnerinnen und Kampfrichterinnen wie unten beschrie-
ben über die Landesfachwarte an die Wettkampfleitung, die Kampfrichterein-
satzleitung und die GymNet-Verantwortliche gemeldet werden. 

 

Ansprechpartnerin bei technischen Fragen bzw. zur Vergabe eines GymNet-Accounts ist 

Ann-Katrin Knittel |Deutscher Turner-Bund e.V. |Tel. 069 – 678 01 112 
E-Mail ann-katrin.knittel@dtb-online.de 

Meldeschluss 
 

 

Meldungen Turnerin-
nen und Kampfrichter 

29. September 2014 

Das GymNet schließt am 29.09.2014 um 23.59 Uhr. 
 

Es gibt keine Nachmeldefrist. Meldungen die ab dem 30.09.2014 eingehen, können 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

Schriftliche Teilnehmermeldungen der Turn-Talentschulen / Vereine werden nicht 
angenommen bzw. akzeptiert. 

Die Meldung ist erst vollständig, wenn Turnerinnen und Kampfrichterinnen frist- und 
ordnungsgerecht gemeldet wurden, die Einzugsermächtigung für das Meldegeld im 
GymNet erteilt wurde, der Qualifikationsnachweis erbracht wurde und die Kopie des 
Gesundheitszeugnisses übersandt wurde. Die Zulassung und Auslosung erfolgt um-
gehend nach Eingang aller vollständig und fristgerecht eingesandten Meldungen. 

Die Meldung der Kamprichterinnen erfolgt unter Angabe von Name, Vorname, Ad-
resse, E-Mail und Lizenz. 

Die Meldung der Teilnehmerinnen, erfolgt unter Angabe von Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, Altersklasse und Turn-Talentschule bzw. Verein. 

Alle Meldungen erfolgen über die Landesfachwarte mit Hilfe des Meldeformulars 
und sind zu richten an: 

die Wettkampfleitung      und 
 
Konstanze Habel 
Kreuzkamp 5 
44803 Bochum 
Tel. 0234-6230285 
E-Mail: konhab@googlemail.com 

die Kampfrichtereinsatzleitung      und 
 
Dr. Kerstin Schlegel 
Gottfried-Rentzsch-Weg 9a 
04316 Leipzig 
Tel. 0341–9731713 (nur tagsüber) 
E-Mail: kerstin_schlegel@gmx.de 

die GymNet-Verantwortliche 
 
Ann-Katrin Knittel 
Deutscher Turner-Bund e.V. 
Otto-Fleck-Schneise 8 
60528 Frankfurt am Main 
Tel.: 069/67801-112 
E-Mail: 
ann-katrin.knittel@dtb-online.de 

 

Meldegeld Das Meldegeld beträgt 60 € je Mannschaft und 25 € je Einzelturnerin 

Sollte die Eingabe ins GymNet im begründeten Ausnahmefall nicht durch die Turn-Talent-
schule bzw. den Verein selbst erfolgen wird eine Bearbeitungsgebühr von 3 € je Turne-
rin erhoben. 

Die Meldung von Einzelturnerinnen in der AK 9 und AK 10 erfolgt im GymNet als eine 
unvollständige Mannschaftsmeldung. Es erfolgt automatisch eine entsprechende Gut-
schrift der Differenz zum Mannschaftsmeldegeld. 

Das Meldegeld wird mit der Meldung fällig und wird bei Nichtantreten nicht erstattet. Die 
Bezahlung des Meldegeldes erfolgt per Bankeinzug mittels Erteilung einer Einzugser-
mächtigung im GymNet, eine Barzahlung vor Ort ist nicht möglich. 

Trainingsmöglichkeit Es kann zu folgenden Zeiten in der Wettkampfhalle trainiert werden: Freitag, 17.10.2014 
von 18.00 – 20.30 Uhr und am Samstag, 18.10.2014 nach Wettkampfende bis 21.00 Uhr 

Quartiere Aufgrund einer Messe in Stuttgart sind die Zimmerkontingente eingeschränkt. 

Der Ausrichter hat in den zwei folgenden Hotels ein geringes Kontingent vorreserviert, 
welches nur über die Geschäftsstelle des TSV Berkheim (Kontaktdaten siehe oben) zu 
buchen ist. Bei der Vermittlung von weiteren Unterkünften ist Frau Christel Schaal gerne 
behilflich: 

Hotel Linde | Ruiterstraße 2 | 73734 Esslingen-Berkheim |www.linde-berkheim.de 
EZ 60 € | DZ 80 € 

Hotel Berkheimer Hof | Kastellstr.1 | 73734 Berkheim | www.hotel-berkheimer-hof.de 
EZ 65 € | DZ 90 € 

Presse Pressevertreter müssen sich im Vorfeld der Veranstaltung beim Deutschen Turner-Bund 
anmelden. Informationen hierzu unter: 

www.dtb-online.de/portal/verband/presse/akkreditierung.html 
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Veröffentlichungen von 
persönlichen Daten und 
Bildern 

Mit der Meldung erklärt sich der/die Teilnehmer/in bzw. deren Erziehungsberechtigte 
einverstanden, dass persönliche Daten (Name, Vorname, Jahrgang), Ergebnisse sowie 
Foto- und Filmaufnahmen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Teilnahme am 
Wettkampf stehen, für redaktionelle Zwecke veröffentlicht werden. 

 
 
Dorothee Hartmann 
Vorstandsmitglied Veranstaltungen/Wettkämpfe 
Bereichsvorstand Sportartenentwicklung 

 Lutz Wiedemann 
Vorsitzender TK Gerätturnen 

   
Katja Singer 
TK Gerätturnen 
Mitglied Wettkämpfe 

 Konstanze Habel 
Beauftragte für leistungsorientierte  
Wettkämpfe Gerätturnen weiblich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


